
  

Kantonsrat 

Parlamentsdienste 

 

 

 

 

 

Redaktionskommission 

Antrag 
 Vom 21. Januar 2015 

 

 Nr. RG 057/2012 

 

 

Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR) 
 

 

Beschlussesentwurf 1: 

 

Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats. 

 

Beschlussesentwurf 2: 

 

§ 62 Absatz 3 soll lauten: 
3 Trifft das Stimm- und Wahlmaterial trotz rechtzeitigem Versand in der Schweiz zu spät bei der 

stimmberechtigten Person im Ausland ein oder trifft das Zustellkuvert zu spät bei der 

Stimmrechtsgemeinde ein, können daraus keine Rechtsfolgen abgeleitet werden. 

 

Beschlussesentwurf 3: 

 

§ 43 Absatz 4 soll lauten: 
4 Für Formular und Stimmrechtsbescheinigungen gilt § 40. 

 

§ 61 Absatz 3 soll lauten: 
3 Das Wahl- und Stimmmaterial für die Stimmberechtigten im Ausland wird von der kantonalen 

Drucksachenverwaltung versandt. 

 

§ 92 Absatz 1 soll lauten: 
1 Die Ergebnisse der brieflich abgegebenen Wahl- und Stimmzettel können am Vortag des 

Urnenganges ab 18.00 Uhr ermittelt werden. Die Ergebnisse der elektronisch oder an der Urne 

abgegebenen Wahl- und Stimmzettel werden frühestens am Wahl- bzw. Abstimmungssonntag 

ab 08.00 Uhr ermittelt. 

 

§ 103 Absatz 2 soll lauten: 
2 Bei einem sehr knappen Wahl- oder Abstimmungsergebnis wird nur dann nachgezählt, wenn 

Unregelmässigkeiten glaubhaft gemacht werden, die nach Art und Umfang geeignet sind, das 

Ergebnis wesentlich zu beeinflussen.  
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